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Überarbeitete  
Risikokontrolle
Der EZB-Rat hat die Risikokontrollmaß-
nahmen für Sicherheiten, die im Rahmen 
der Kreditgeschäfte des Eurosystems zuge-
lassen sind, einer Überprüfung unterzogen. 
Die daraus resultierenden Änderungen ba-
sieren nach Angaben der Zentralbank auf 
der zweijährlichen Überprüfung der Risi-
kokontrollmaßnahmen des Eurosystems 
sowie dem Beschluss des EZB-Rats vom 
8. April 2010 über die Einführung eines ge-
staffelten Systems von Bewertungsab-
schlägen für Sicherheiten mit niedrigerem 
Rating. 

Gemäß dem neuen System werden die Be-
wertungsabschläge entsprechend der Rest-
laufzeit, der Liquiditätskategorie und der 
Kreditqualität der betreffenden Sicher-
heiten gestaffelt, wobei eine aktualisierte 
Bewertung der Risikoeigenschaften der 
notenbankfähigen Sicherheiten sowie de-
ren tatsächliche Verwendung durch die 
Geschäftspartner zugrunde gelegt werden. 
Mit den neuen Bewertungsabschlägen soll 
keine unangemessene Einschränkung der 
den Geschäftspartnern zur Verfügung ste-
henden Sicherheiten verbunden sein. 

Des Weiteren wurden nach der Überprü-
fung die Definition der Liquiditätskatego-

rien für marktfähige Sicherheiten genauer 
ausgestaltet und die Anwendung zusätz-
licher Bewertungsabschläge für Sicher-
heiten, die einer theoretischen Bewertung 
unterliegen, festgelegt. 

So werden insbesondere alle traditionellen 
Pfandbriefe (das heißt Non-Jumbos),  
strukturierte gedeckte Schuldtitel, von 
mehreren Emittenten begebene gedeckte 
Anleihen sowie traditionelle gedeckte 
Schuldverschreibungen, die der OGAW-
Richtlinie entsprechen, nunmehr der Liqui-
ditätskategorie III zugeordnet. Der derzeit 
auf Asset Backed Securities, die einer theo-
retischen Bewertung unterliegen, anzuwen-
dende zusätzliche Bewertungsabschlag von 
fünf Prozent gilt künftig auch für gedeck- 
te und ungedeckte Bankschuldverschrei-
bungen, deren Wert theoretisch ermittelt 
wurde (also Pfandbriefe, Jumbos und Non-
Jumbos, traditionelle und strukturierte  
„Covered Bonds“ sowie von mehreren Emit-
tenten begebene gedeckte Schuldtitel). Für 
Inverse Floater und nicht-marktfähige Si-
cherheiten gelten gesonderte Regelungen. 

Der EZB-Rat weist dabei darauf hin, dass 
das Eurosystem die Nutzung bestimmter 
Sicherheiten im Rahmen seiner Kreditge-
schäfte bei Bedarf (auch auf der Ebene 
einzelner Geschäftspartner) begrenzen 
oder ausschließen kann. 




